
Satzung

zur Festlegung von bebauten

Bereichen _ImAußenbereich als im Zusammenhang bebaute Ortsteile

Jer 0G6_ Brusc hi ed vom 2A.03. 1996

Der Ortsgemalnderat von Bruschied hat am aufgrund

des $ 34 Abu. 4 Nr. 2 Baugesetzbuch (BauBG) vom 08.12.1986

(BGBl. I S. 2253) in der derzeit geltenden Fassung und des 5 24

der Gemeindoordnung für Rheinland-Pfalz in der 2. Zt. geltenden

Fassung folgende Satzung beschlossen:

$ 1 Geltungsbereich

{m Außenberaich der Ortsgemeinde Bruschied, und zwar im Bereich

der Hofstellon "Bornas" und "Eich" werden folgende bebauten Grund-

stücke als Iı Zusammenhang bebauter Ortseil (MI) festgelegt

Gemarkung Brunihlad
eGDa aa aa ar ae

Parz.-Nr. 11/1 tw., 171/2 tw., 172 , 173 tw. und 175, ELF Aw

Der Geltungubereich ist in dem beigefügten Übersichtsplan (Maßstab

1 : 1000) sulwarz umrändet.

$ 2 Textliche Festsetzungen

Im Bereich der $ 1 werden folgende Festsetzungen getroffen:

Art und Maß dgr baulichen Nutzung

s9 (1) 1 BaugB; 5 1 (2) und $S 16, 17 BauNVO

Mischgebiet (MI)

Im Mischgebl.al. (MI) sind die nach S 6 Abs.3 BauNVO zulässigen Aus-

nahmen nicht: Instandtoil dieser Satzung

zahl der Vuollyunchosso: 2



5 3 Vormeideung/Ausgleich von Beinträchtigungen Allem

Dartf

NatSchG geschützten Bachuferwäldern des Hahnenbaches erfolgen.

Die Magerwienen auf dem Flurstück Nr. 170 sind zu erhalten und zu

schützen.

Eine Bebauung oder Geländeerhöhung innerhalb eines Bereiches von

5 m entlang dag Hahnenbaches bzw. des Mühlengrabens ist aus Grün-

den des Hochwassabflusses und der Gewässerökologie nicht zulässig

Es dürfen keine Veränderungen oder Eingriffe in den nach $ 24 N

Die Befostigtny der unbebauten Flächen, z.B. Kfz.-Stellplätze,

dar£ nur mlü Naustolfen. die eine Versickerung des Oberflächen-

wassers aermöyiiehan, erlolgen; z.B. Gittersteine, Schotterflächen,

Rasengitter, wult£fuylg verlegtes Pflaster (Fugenbreite 2 cm).

Das Niederschlagswasser aus der Dachentwässerung ist aus landes-

pflegerischer Sicht zu sammeln, zu versickern oder wiederzuver-

wenden {Brauulwasser, Grünflächenbewässerung)

8 A Ersatzmaßnahmen

- pflanzung von heimischen Bäumen und Sträuchern entlang der L 18

auf Flurstück Nr. 171/1 Aufn

- Renaturluitium] des hochwassergeschädigten Hahnenbachufers auf

Flurstück Nr’, 175;.

Anpflanzuny von Alnus glutinosa (Schwarzerle).

- Die Maßnalımen sind im Baugehehmigungsverfahren mittels eines

qualifizierten Bepflanzungsplanes nachzuweisen

$ 5 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung

in Kraft.

24.03.1996
Bruschied, don „Mi... Tereen.
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ORTSGEMEINDE BRUSCHIED
GELTUNGSBEREICH DER SATZUNG ZUR FESTLEGUNG
VON BEBAUTEN BEREICHEN IM AUSSENBEREICH ALS
IM ZUSAMMENHANG 3ZBAUTE ORTSTEILE IN DER
ORTSGEMEINDE BRUSCHIED GEM. 34 Abs_4 Nr 2 Bauß3
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